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Die Kreisstadt Saarlouis wurde bereits im Jahr 2015 mit den beiden Stadtteilen Roden und 
Fraulautern in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ (seit 2020: „Sozialer Zusam-
menhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“) aufgenommen.

Im Rahmen dessen wurde im Jahr 2019 für Roden ein sog. integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt. Grundlegendes Ziel eines ISEKs ist es, mögliche Ent-
wicklungsperspektiven aufzuzeigen sowie eine zielgerichtete Strategie zur Stabilisierung 
und Aufwertung der sozial benachteiligten Quartiere abzuleiten.

Mit Unterstützung des Bundes und des Saarlandes werden daher in den nächsten Jahren 
Maßnahmen in Roden unterstützt, die den Bereich als Standort für Wirtschaft und Kultur 
sowie als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben attraktiver machen. Erreicht wird dies u. a. 
durch die Umsetzung von öffentlichen Maßnahmen, wie die Gestaltung von Straßen und 
Plätzen durch Investitionen der Kreisstadt Saarlouis. Handlungsbedarf besteht jedoch wei-
terhin bei der Modernisierung und Instandsetzung von (privater) Bausubstanz.

Die Aufwertung des Stadtteiles funktioniert also nur als Zusammenspiel von 
Investitionen der öffentlichen Hand und von Privaten!

Nach Artikel 1 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2021 sind die För-
dergebiete „durch Beschluss der Gemeinde räumlich abzugrenzen“. Die räumliche Fest-
legung kann gem. Art. 7 Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung, „[...] als Maßnahmegebiet 
nach § 171 e Absatz 3 BauGB, als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB oder als Erhaltungs-
gebiet nach § 172 BauGB erfolgen.“

(Quelle: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von 
Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach § 104b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnah-
men (VV Städtebauförderung 2021) vom 18.12.2020/ 29.03.2021)

Um zusätzliche Anreize für die Sanierung, Modernisierung und Instandsetzung der priva-
ten Bausubstanz im Fördergebiet zu geben, soll der Bereich daher als Sanierungsgebiet 
ausgewiesen werden. Gemäß Abstimmung zwischen dem Ministerium und der Kreisstadt 
Saarlouis kann das integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) als Vorberei-
tende Untersuchung herangezogen werden. 

In dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) waren jedoch keine Aus-
sagen zur Wahl des Verfahrens enthalten, was jedoch Voraussetzung für die Ausweisung 
eines Sanierungsgebietes ist. Ebenso bedarf es zudem einer Aussage zur Gebietskulisse 
(soll dem Umring des Fördergebietes entsprechen) und eines Berichtes über die Gründe, die 
die Ausweisung eines Sanierungsgebietes rechtfertigen. 

Mit der Ausweisung eines Sanierungsgebietes wird den Zielen des integrierten städtebau-
lichen Entwicklungskonzepts (ISEK) ebenso wie den städtebaulichen Zielvorstellungen der 
Kreisstadt Saarlouis für den Bereich Roden Rechnung getragen.

VORWORT
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Städtebauliche Missstände

Städtebauliche Missstände im Untersuchungsgebiet (als Nachweis zur Ausweisung von Sanierungsgebieten)

Substanz-/ Zustandsschwäche

Gem. § 136 Abs. 3 Nr. 1 BauGB sind 
bei der Beurteilung, ob in einem 
Gebiet städtebauliche Missstände 
vorliegen, insbesondere zu berück-
sichtigen: die Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse oder die Sicherheit der in 
dem Gebiet wohnenden und arbei-
tenden Menschen in Bezug auf

Substanz-/ Zustandsmängel liegen nach § 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BauGB vor, wenn das Gebiet nach 
seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden 
oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung nicht entspricht.

In § 136 Abs. 3 Nr. 1 BauGB werden nicht abschließende Kriterien aufgezählt, die bei der Beurtei-
lung, ob in einem Gebiet substanzielle städtebauliche Missstände vorliegen, zu berücksichtigen 
sind.

1.	 die Belichtung, Besonnung und  
Belüftung der Wohnungen und 
Arbeitsstätten (§ 136 Abs. 3 Nr. 
1a BauGB)

Kennzeichnend für einen Großteil des Untersuchungsgebietes ist gemäß des Integrierten städte-
baulichen Entwicklungskonzepts „Soziale Stadt“ Roden „die verdichtete, kleinteilige Blockrandbe-
bauung in geschlossener Bauweise. (...) Lediglich im Norden und Nordosten des Untersuchungsge-
biets, aber auch im Bereich Ellbachstraße und „Böttler Mühle“ ist eine Auflockerung der Bebauung 
festzustellen. Freistehende Einfamilienhäuser sind jedoch auch hier eher selten zu finden. Vielmehr 
handelt es sich oftmals um Doppel-, Reihen- oder auch Atriumshäuser. (...)

Der südliche Teil des Untersuchungsgebietes (südlich des Ellbach) grenzt sich strukturell deutlich 
von den weitestgehend homogenen Baustrukturen im Norden ab. Die Strukturen von Grundstücken 
und Bebauung wechseln hier von Ein-, Mehrfamilienhäuser oder Blockbebauung (...) auf großflächi-
ge Einzelhandels- oder Produktionsflächen in Hallenbauweise.“ 

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019)

Im Untersuchungsgebiet sind daher in Teilbereichen Schwächen in der Belichtung, Be-
sonnung, Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten zu vermuten.

2.	 die bauliche Beschaffenheit von 
Gebäuden, Wohnungen und 
Arbeitsstätten (§ 136 Abs. 3 Nr. 
1b BauGB)

Es finden sich Gebäude mit „größeren bis schweren Mängeln, die sich negativ auf benachbarte Ge-
bäude ohne Mängel auswirken. Der schlechte Zustand der Bausubstanz wird so besonders deutlich. 
Zugleich mildert dieser das Erscheinungsbild des sanierten Gebäudes.“

Insbesondere der „Bereich des Marktplatzes und der daran vorbei führenden Lindenstraße von Ell-
bachstraße bis Rathstraße hebt sich in Bezug auf den baulichen und gestalterischen Zustand negativ 
ab. (...) Ein weiteres prägendes Element innerhalb des Ortsbildes ist zudem die Abel-Mühle. Auch 
diese befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand und ist in Teilen sogar einsturzge-
fährdend.“

„Auch wenn zurzeit bei vielen Gebäuden nur wenige bis mittlere Mängel zu beobachten sind, be-
steht für einen langfristigen Gebäudeerhalt und eine ökonomische Gebäudebewirtschaftung zu-
künftig die Notwendigkeit, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.“

Auch aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung muss den gestiegenen Belangen an die 
Barrierefreiheit Rechnung getragen werden. Ziel muss es sein, die bestehenden Wohnungsbestände 
auf die gewandelten Bedürfnisse barrierefrei bzw. barrierereduziert vorzubereiten und anzupassen, 
um Leerstand und Wertminderungen vorzubeugen. 

„Darüber hinaus ist auch davon auszugehen, dass bei nahezu allen Wohngebäuden im 
Untersuchungsgebiet ein energetischer Sanierungsbedarf besteht (Dämmung, Photovoltaik/ Solar-
thermie, Heizungsanlage).“

Dies gewinnt vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise zunehmend an Bedeutung.

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019)

Im Untersuchungsgebiet bestehen somit zum Teil erhebliche und tiefgreifende Miss-
stände und Mängel in der äußeren baulichen Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnun-
gen und Arbeitsstätten.
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Städtebauliche Missstände in den Untersuchungsgebieten (als Nachweis zur Ausweisung von Sanierungsgebieten)

3.	 die Zugänglichkeit der Grundstü-
cke (§ 136 Abs. 3 Nr. 1c BauGB)

In Teilbereichen des Untersuchungsgebietes zeigt sich eine erschwerte Zugänglich-
keit / Zufahrt zu den Grundstücken (insbesondere entlang der B 51 „Gerberstraße / Herren-
straße / Lorisstraße“). Diese ergibt sich aus der direkten Lage an der B 51, zudem handelt es sich 
teils um Grundstücke in der 2. Reihe ohne direkte Anbindung an den öffentlichen Straßenraum.

Um die Problematik erschwerter Zugänglichkeiten und Zufahrten von Grundstücken generell zu 
beheben, sind städtebauliche Neuordnungen und Anpassungen der städtebaulichen Strukturen 
notwendig.

4.	 die Auswirkungen einer vorhan-
denen Mischung von Wohn- und 
Arbeitsstätten (§ 136 Abs. 3 Nr. 
1d BauGB)

Innerhalb des Untersuchungsgebietes finden sich mehrere gewerbliche Leerstände. Demnach ste-
hen u. a. die Fläche des ehemaligen CAP-Marktes in zentraler Lage im Ort sowie die ehemalige 
Fahrradservice-Station am Bahnhof leer. Zudem findet sich im Bereich der Mühlenstraße mit der 
ehemaligen Abel-Mühle der wohl prägendste Leerstand innerhalb des Untersuchungsgebietes. 
Weitere Ladenleerstände finden sich in zentraler Lage, in der Schulstraße und der Lindenstraße.

Darüber hinaus zeigen sich im Untersuchungsgebiet vereinzelte Wohnungsleerstände.

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019)

Aufgrund der demografischen Bevölkerungsstruktur sowie weiterer Konfliktsituationen drohen 
weitere Gebäudeleerstände. 

Leerstände, deren Beseitigung oder Behebung durch Modernisierung oder Instandsetzung erfor-
derlich ist, bedrohen aktuell noch die Vitalität und Zukunftsfähigkeit, sodass hier aus Vorsorge-
gründen insgesamt dringender Handlungsbedarf besteht.

Die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten sind 
im Untersuchungsgebiet somit nur bedingt sichtbar.

5.	 die Nutzung von bebauten und  
unbebauten Flächen nach Art, 
Maß und Zustand (§ 136 Abs. 3 
Nr. 1e BauGB)

Im Untersuchungsgebiet liegen überwiegend bebaute Flächen, die der Wohn- und Gewerbenut-
zung entsprechen. Innerörtliche Potenzialflächen sind jedoch vorhanden (u. a. Großgaß, Bereich 
Abel-Mühle, Brachfläche ehem. Ärztehaus). Diese unbebauten Flächen sollen entsprechend den 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften einer dementsprechenden Bebauung zugeführt werden.

„In Roden gibt es eine Vielzahl an Grün- und Freiflächen (Volkspark, Thelengarten, Markt-
platz, Ellbachtal etc.), jedoch z. T. mit funktionalen und gestalterischen Mängeln (geringe 
Aufenthaltsqualität), in Verbindung mit Vandalismus, fehlender Sauberkeit und Fehlnutzung (Par-
ken, Trinkgelage usw.). Die Ausstattung der Grün- und Freiflächen ist z.T. veraltet und die Grün-
strukturen weisen großen Pflegebedarf auf (insb. Volkspark, Grünfläche am Ellbachtal).“

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019)

Missstände hinsichtlich der Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach 
Art, Maß und Zustand liegen somit vereinzelt vor.

6.	 die Einwirkungen, die von 
Grundstücken, Betrieben,  
Einrichtungen oder Verkehrsanla-
gen ausgehen, insbesondere 
durch Lärm, Verunreinigungen 
und Erschütterungen (§ 136 Abs. 
3 Nr. 1f BauGB)

Es liegen Einwirkungen durch Lärm bzw. Verunreinigungen durch die sehr hohe Verkehrsbelastung 
der B 51 (alt) (Gerberstraße / Herrenstraße / Lorisstraße) sowie durch den Bahnverkehr für die 
angrenzenden Wohngrundstücke vor. „Durch den Bau der B 51 - Umgehung Saarlouis - Teil-
umgehung Roden, die von der Gustav-Heinemann-Brücke zum Gewerbegebiet Röderberg beim 
Saarhafen führen soll, ist eine deutliche Entlastung auf der zentralen Verkehrsader B 51 (alt) zu 
erwarten, wodurch die Wohn- und Aufenthaltsqualität im westlichen Teil des Untersuchungsbe-
reichs gesteigert wird.(...) Gleichsam ist eine verkehrsberuhigende Gestaltung der B 51 alt (Loris-, 
Herren-, Gerber- und Schanzenstraße) notwendig, um die B 51 neu für den Durchgangsverkehr 
attraktiver zu machen. “

Bezogen auf den Schienenlärm wurden bereits „aktive und passive Schallschutzmaßnahmen in 
Folge des Lärmsanierungsprogrammes der Deutschen Bahn umgesetzt“. Punktuell ist in der Nach-
barschaft der Bahnlinie jedoch weiterhin mit Einwirkungen durch Lärm zu rechnen. 

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019)

Der Straßenraum der B 51 (alt) (Gerberstraße / Herrenstraße / Lorisstraße) ist rein autoverkehrsge-
recht gestaltet und weist keinerlei gliedernde Gestalt-, Struktur- und Grünelemente auf.

Es liegen somit Einwirkungen vor, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen 
oder Verkehrsanlagen ausgehen.
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Städtebauliche Missstände in den Untersuchungsgebieten (als Nachweis zur Ausweisung von Sanierungsgebieten)

7.	 die vorhandene Erschließung (§ 
136 Abs. 3 Nr. 1g BauGB)

Die bebauten und unbebauten Grundstücke im Untersuchungsgebiet sind sowohl verkehrlich, als 
auch im Hinblick auf die Versorgung mit Wasser-/ Kanal, Strom etc. erschlossen.

Die vorhandene Erschließung ist ausreichend, Missstände liegen nicht vor.

8.	 die energetische Beschaffenheit/  
Gesamtenergieeffizienz der vor-
handenen Bebauung und der 
Versorgungseinrichtungen des 
Gebiets unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Anforderungen 
an den Klimaschutz und die Kli-
maanpassung (§ 136 Abs. 3 Nr. 1h 
BauGB)

„Aufgrund des Baualters und des Zustands der Bausubstanz ist ein schlechter energetischer Zu-
stand eines Großteils der Gebäude anzunehmen. Entsprechend gibt es ungenutzte Einsparpoten-
ziale im Bereich des Energieverbrauchs.“

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019)

Die überwiegende Zahl der Haupt- und Nebengebäude innerhalb des Untersuchungsgebietes 
weist somit in ihrer energetischen Beschaffenheit bereits aufgrund ihres Alters energetische Män-
gel und Missstände auf. Auch ein Teil der „neueren Gebäude“ ist energetisch nicht auf dem neus-
ten Stand. Die entsprechende vorhandene Bebauung, jedoch auch die Versorgungseinrichtungen 
des Gebiets, bedarf unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz 
und die Klimaanpassung erfüllende Sanierungsmaßnahmen, insbesondere durch Modernisierung 
oder Instandsetzung.

Die energetische Beschaffenheit der vorhandenen Bebauung lässt daher unter Be-
rücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klima-
anpassung Missstände annehmen.
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Städtebauliche Missstände in den Untersuchungsgebieten (als Nachweis zur Ausweisung von Sanierungsgebieten)

Funktionsschwächen

Gem. § 136 Abs. 3 Nr. 2 BauGB sind 
bei der Beurteilung, ob in einem  
städtischen oder ländlichen Gebiet 
städtebauliche Missstände vorlie-
gen, insbesondere zu berücksichti-
gen: die Funktionsfähigkeit des Ge-
biets in Bezug auf

Funktionsschwächen liegen nach § 136 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BauGB vor, wenn das Gebiet in der Er-
füllung der Aufgaben, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen, erheblich beeinträchtigt ist. 
In § 136 Abs. 3 Nr. 2 BauGB werden Aufgaben (Funktionen), deren Erfüllung beeinträchtigt sein 
kann, beispielhaft aufgezählt.

Ob ein Gebiet in der Lage ist, die ihm obliegenden Aufgaben zu erfüllen, ergibt sich aus einem 
Vergleich des bestehenden Zustands mit der für das Gebiet maßgebenden Aufgabenzuweisung. 
Entscheidend ist, ob eine erhebliche Abweichung des gegenwärtigen Zustands vom „Sollzustand“ 
vorliegt.

1.	 den fließenden und ruhenden 
Verkehr (§ 136 Abs. 3 Nr. 2a 
BauGB)

Roden verfügt über eine „gute überregionale verkehrliche Anbindung. Diese ist andererseits auch mit 
einer hohen Belastung durch Verkehrslärm verbunden. Auch innerörtlich ist die Verkehrsbelastung 
z.B. sehr hoch (Gerber, Herren- und Lorisstraße, Linden- und Schulstraße). Durch die Nähe zu Gewer-
begebieten und zur Autobahn leidet das Untersuchungsgebiet unter einem hohen Lkw-Verkehrsauf-
kommen. Die geplante Ortsumgehung Roden/ Fraulautern (B 51 neu) wird eine erhebliche Verkehrs-
entlastung im Untersuchungsgebiet bringen.“

Probleme bereitet im zentralen Bereich der ruhende Verkehr. „Die Auslastung der Park- und Stell-
plätze ist (...) sehr hoch“.

„Durch den Saarlouiser Hauptbahnhof ist auch die verkehrliche Anbindung an den 
schienengebundenen ÖPNV sehr gut. Zudem existieren schnelle Verbindungen zur Innenstadt von 
Saarlouis mit dem Bus.“

„Eine Besonderheit im Bereich Fußgängerverkehr ist das Wegesystem der sog. Räthchen, die jedoch 
z. T. aufgewertet werden müssen.“

In Roden existieren „diverse Barrieren (u. a. Hauptverkehrsstraßen, Schienenverbindungen), die den 
Fuß- und Radwegeverkehr erschweren. Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf besteht an 
einzelnen Unterführungssituationen im Fußgängerverkehr u. a. Ende Herrenstraße/ Beginn Loris-
straße und Räthchen im Bereich Alter Weg)“. 

„Das Fahrradwegesystem ist lückenhaft.“

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019)

Innerhalb des Untersuchungsgebietes bestehen somit stellenweise Missstände im Be-
reich des fließenden Verkehrs. Missstände innerhalb des ruhenden Verkehrs sind eben-
falls erkennbar.

2.	 die wirtschaftliche Situation und 
die Entwicklungsfähigkeit des 
Gebiets unter Berücksichtigung 
seiner Versorgungsfunktion im 
Verflechtungsbereich (§ 136 Abs. 
3 Nr. 2b BauGB)

„Für den Stadtteil und das Untersuchungsgebiet Roden stellen vor allem die Lindenstraße, die 
Schulstraße und die Donatusstraße sowie z.T. die Saarwellinger Straße die Hauptgeschäftsstraßen 
dar. Hier sind Betriebe der stadtteilbezogenen Nahversorgung sowie gastronomische Betriebe an-
gesiedelt. In nächster Nähe zum Hauptbahnhof befindet sich darüber hinaus ein Discount-Lebens-
mittelmarkt (Aldi Süd).“

Zudem befindet sich in direkter Nachbarschaft des Untersuchungsgebietes „im Bereich „Am Kir-
chenbach / Rodener Straße“ ein weiterer Versorgungsschwerpunkt. Hier haben sich (großflächige) 
Lebensmittelmärkte zur Deckung des täglichen Bedarfs angesiedelt“ (Rewe und Lidl).

„Insgesamt ist die Versorgung im Stadtteil derzeit zwar noch gewährleistet. Es ist allerdings die Ten-
denz erkennbar, dass kurz- bis mittelfristig vor allem Wegbrüche der inhabergeführten Geschäfte 
erfolgen, da die Nachfolge nicht gesichert werden kann. Zudem stehen die Geschäfte in Konkurrenz 
zu den Geschäften in der Innenstadt bzw. zu peripheren Fachmarktzentren.“

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019)

„Funktionierende Stadtteilzentren sind gemäß des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes in Saarlouis 
nicht mehr existent. Die verbliebenen Ansätze in Roden, Fraulautern und Steinrausch sollen durch 
die Einbeziehung und Nutzung von Potenzialflächen gestärkt und die Stadtteilzentrenfunktionalität 
wieder erreicht werden.“ (Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Saarlouis; Stand: Februar 
2019; Bearbeitung: Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH, Erlangen)

Die wirtschaftliche Situation und die Entwicklungsfähigkeit des Gebietes weist somit 
unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich Missstän-
de innerhalb des Untersuchungsgebiets auf.
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Städtebauliche Missstände in den Untersuchungsgebieten (als Nachweis zur Ausweisung von Sanierungsgebieten)

3.	 die Erschließung des Gebiets, sei-
ne Ausstattung mit Grünflächen, 
Spiel- und Sportplätzen und mit 
Anlagen des Gemeinbedarfs, ins-
besondere unter Berücksichti-
gung der sozialen und kulturellen 
Aufgaben dieses Gebiets im Ver-
flechtungsbereich (§ 136 Abs. 3 
Nr. 2c BauGB)

Der Straßenraum im Untersuchungsgebiet ist überwiegend autoverkehrsgerecht gestaltet. 

Es gibt zwar eine Vielzahl an Grün- und Freiflächen (Volkspark, Thelengarten, Marktplatz, Ellbachtal 
etc.), diese weisen jedoch z.T. funktionale und gestalterische Mängel (geringe Aufenthaltsqualität) 
auf, teils in Verbindung mit Vandalismus, fehlender Sauberkeit und Fehlnutzung (Parken, Trinkgela-
ge usw.). Die Ausstattung der Grün- und Freiflächen ist z.T. veraltet und die Grünstrukturen weisen 
großen Pflegebedarf auf (insb. Volkspark, Grünfläche am Ellbachtal). 

„Die zahlenmäßige Versorgung mit Spielflächen und Bolzplätzen ist gut, es existiert jedoch ein 
Anpassungsbedarf in Bezug auf Ausstattung, Zustand, Gestaltung und Zugänglichkeit. Teilweise 
sind sie von Verkehrslärm belastet (v. a. Lorisstraße). Insgesamt ist in Roden ein großflächiger Be-
stand an privatem Grün (private Gärten im rückwärtigen Grundstück) festzustellen. Auch die Nähe 
zum Naherholungsgebiet Ellbachtal ist eine Stärke, allerdings fehlen durchgängige Verbindungen 
dort hin.“

„Durch die Nähe und gute Anbindung an die Innenstadt sind alle sozialen und kulturellen Ein-
richtungen gut erreichbar (Museum, Theater). Im Stadtteil selbst fehlt jedoch eine klarere Schwer-
punktsetzung für Bürger, Initiativen und Vereine sowohl in räumlicher als auch thematischer Hin-
sicht. Es fehlt eine klare Ausrichtung für die Bereiche soziale Integration und Bildung, kirchliche 
Vereine und Verbände sowie sportliche und kulturelle Veranstaltungen. Es fehlt zudem eine Ein-
richtung, in der die zahlreichen Angebote im Bereich Integration und das breit gefächerte An-
gebot an sozialen Aktivitäten gebündelt organisiert und erweitert werden können. Insbesondere 
um Angebote für Einzelgruppen/ spezielle Gruppen. Auch wird das Fehlen eines Treffpunktes und 
altersgerechter Freizeitangebote für Jugendliche bemängelt.“

„In Folge der Pluralisierung der Lebensstile muss sich auch das Angebot an Wohnformen im Alter 
ausdifferenzieren und verschiedene Möglichkeiten bieten. Grundsätzlich ist ein steigender Bedarf 
an Einrichtungen und Angeboten zur Unterstützung und Pflege zu erwarten. Gerade für die zu-
nehmende Zahl an Hoch- und Höchstbetagten (über 75-jährige), deren Anteil in den nächsten Jah-
ren überproportional zunimmt, ist eine steigende Pflegebedürftigkeit anzunehmen. Einrichtungen 
der sozialen Infrastruktur und hierbei insbesondere aus dem Bereich Gesundheit müssen hierfür 
ausgebaut werden. Auch hier sollten verschiedene Angebote (u.a. vermehrt auch Kurzzeit- und 
Tagespflege, besondere Angebote für Demenzkranke) berücksichtigt werden. Weiterhin kommt 
es mit zunehmendem Alter zu einer Verringerung der Mobilität. Hierdurch gewinnen das unmit-
telbare Wohnumfeld bzw. das Quartier und die dort vorhandene Ausstattung (Nahversorgung, 
Dienstleistungsangebote, soziale Infrastruktur, Begegnungsangebote) an Bedeutung. Neben der 
Barrierefreiheit in der eigenen Wohnung steigt zudem nochmals die Wichtigkeit der Barrierefreiheit 
im öffentlichen Raum, um so auch die Teilhabe am öffentlichen Leben weiterhin zu ermöglichen. 

In Bezug auf die Mobilität wird es zudem wichtig sein, einen attraktiven und leistungsstarken 
öffentlichen Personennahverkehr bzw. alternative Bedienformen (Rufbusse/-taxen, Bürgerbusse, 
Mitfahrsysteme) anzubieten.“

„In Bezug auf die Barrierefreiheit sind bereits jetzt Mängel festzustellen. Die Gehwege befinden 
sich oftmals in einem verbesserungsbedürftigen Zustand. Zudem besteht vielerorts die Problema-
tik, dass auf den Gehwegen geparkt wird, in Folge dessen die Passierbarkeit mit einem Rollator 
(oder auch einem Kinderwagen) nicht mehr gegeben ist.“

(Quelle: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, 
Stand: 07.11.2019;  Bearbeitung: FIRU mbH, Kaiserslautern)

Die Vitalität ist insgesamt bedroht. Gefordert ist ein adäquates Wohn- und Betreuungsangebot. 
Insbesondere den gestiegenen Belangen an die Barrierefreiheit muss Rechnung getragen werden. 
Ziel muss es sein, die bestehenden Wohnungsbestände auf die gewandelten Bedürfnisse barrie-
refrei bzw. barrierereduziert vorzubereiten und anzupassen, um weiteren Leerstand und Wert-
minderungen vorzubeugen. Doch nicht nur der barrierefreie Umbau der Bestandsgebäude ist von 
Bedeutung, sondern auch Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Wichtig sind auch gut erreichbare 
Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen und soziale Infrastruktureinrichtungen.

Die Erschließung des Gebietes, seine Ausstattung mit Grünflächen, Spiel- und Sport-
plätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung 
der sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebietes im Verflechtungsbereich 
weist somit Missstände auf.
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Fazit zum Vorliegen städtebaulicher Missstände

Vorliegen städtebaulicher Missstände 
i. S. d. 136 Abs. 2 und 3 BauGB

Der Stadtteil Roden hat sowohl mit Substanz- / Zustandsschwächen als auch mit Funktionsschwä-
chen gemäß BauGB zu kämpfen. 

Demnach fehlt in dem Stadtteil u. a. eine klarere Schwerpunktsetzung für Bürger, Initiativen und 
Vereine sowohl in räumlicher als auch thematischer Hinsicht. Ein echtes Stadtteilzentrum - auch 
als Treff- und Kommunikationspunkt für die Bürgerinnen und Bürger - ist nicht erkennbar. Es gibt 
zwar eine Vielzahl an Grün- und Freiflächen, jedoch weisen diese größtenteils funktionale und ge-
stalterische Mängeln (geringe Aufenthaltsqualität) auf, teilweise in Verbindung mit Vandalismus, 
fehlender Sauberkeit und Fehlnutzung.

Bei den Gebäuden im Untersuchungsgebiet fallen zudem bereits nach äußerer Begutachtung 
Mängel an der Gebäudehülle, sei es Fassade, Dach, Fenster oder Türen, auf. Diese rein äußerlich 
offenkundig bestehenden Mängel der äußeren Beschaffenheit lassen darauf schließen, dass auch 
im Innern der Gebäude Handlungsbedarf besteht. 

Im Untersuchungsgebiet treten städtebauliche Missstände in funktionaler und substanzieller Hin-
sicht in solcher Bedeutung und Häufung auf, dass sanierungsbedingte Einzelmaßnahmen, die auf 
eine wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung des Gebietes abzielen, erforderlich sind. Hier-
bei bilden die Beseitigung und Behebung der inneren und äußeren substanziellen Missstände 
durch Modernisierung und Instandsetzung einer Vielzahl der Gebäude und sonstigen baulichen 
Anlagen einen maßgeblichen Schwerpunkt.
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Maßnahmenplan „Soziale Stadt“ Roden

Quelle:  Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, Stand: 07.11.2019
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Kostenschätzung

Die Kostenschätzung zum ISEK „Soziale 
Stadt“ Roden sieht ein Investitionsvolumen 
von insgesamt ca. 43,1 Mio Euro vor. 

Vorgesehen sind diese Ausgaben dabei für 
verschiedene Maßnahmen in den folgenden 
Handlungsfeldern:

•	 Handlungsfeld Stadtteilzentrum

•	 Handlungsfeld Städtebau, Stadtbild 
und Freiraum

•	 Handlungsfeld Mobilität und Verkehr

•	 Handlungsfeld Ökologie und Klima-
schutz

•	 Handlungsfeld Soziales und lokale 
Ökonomie sowie

•	 Übergreifende Maßnahmen

Bereits 2015 wurde die Kreisstadt mit dem 
Stadtteil Roden in das Förderprogramm 
„Soziale Stadt“ (seit 2020: „Sozialer Zu-
sammenhalt - Lebenswerte Quartiere ge-
meinsam gestalten“) aufgenommen. Der 
aktuelle Verfügungsrahmen der Gesamt-
maßnahme umfasst daher einschließlich der 
Mittel des Programmjahres 2022 
6.552.000,00 Euro. 

Mithilfe dieser Mittel wurden bislang fol-
gende größere Maßnahmen in Roden um-
gesetzt: 

	� Erstellung und 1. Fortschreibung des 
ISEK Roden

	� Quartiersmanagement (2018 - 2021)

	� Verfügungsfonds (2019 - 2021)

	� BBP Großgass

	� Donatuszentrum - Miete / NK Diakonie 
Saar (2021 - 2024)

	� Machbarkeitsstudie Kulturhalle Roden u. 
Umfeld

Somit wurden bisher in erster Linie öffentli-
che Maßnahmen umgesetzt.  Bedeutend für 
den Erfolg von Sanierungsmaßnahmen ist 
jedoch immer das Zusammenspiel von öf-
fentlichen und privaten Maßnahmen.
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Schwächen im Untersuchungsgebiet „Soziale 
Stadt“ Roden

Quelle:  Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ Saarlouis-Roden, 1. Fortschreibung, Stand: 07.11.2019
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Vorschlag für die Ausweisung eines Sanierungsge-
bietes
Nach Artikel 1 Abs. 1 der Verwaltungsver-
einbarung Städtebauförderung 2021 sind 
die Fördergebiete „durch Beschluss der 
Gemeinde räumlich abzugrenzen“. Die 
räumliche Festlegung kann gem. Art. 7 Abs. 
2 der Verwaltungsvereinbarung, „[...] als 
Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB [...]
erfolgen.“

(Quelle: Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat, Verwaltungsvereinbarung über die Gewäh-
rung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach 
§ 104b des Grundgesetzes zur Förderung städtebauli-
cher Maßnahmen (VV Städtebauförderung 2021) vom 
18.12.2020/ 29.03.2021)

Sanierungsgebiete bieten jedoch folgende 
Vorteile:

	� Sanierungsgebiete sind klassisches Inst-
rument zur Aufwertung der Ortskerne

	� Gestaltungs- und Steuerungsop-
tionen über die Instrumente im 
Sanierungsgebiet (z.B. § 144 BauGB)

	� Sanierungsgebiete bieten optimale 
Rahmenbedingungen, um in die Moder-
nisierung und Instandsetzung der Ge-
bäude zu investieren

	� Förmlich festgelegte Sanierungsgebiete 
können einem öffentlichen Investitions-
bereich mit hohen direkten und indirek-
ten Anstoßwirkungen, auch für die Bau-
wirtschaft, dienen

	� Bürger und Investoren als Grund-
stückseigentümer in einem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet können 
unter Berücksichtigung der Voraus-
setzungen auch erhöhte steuerliche 
Abschreibungsmöglichkeiten (§§ 7 h, 10 
f und 11 a Einkommenssteuergesetz) in 
Anspruch nehmen

Im Rahmen der Analyse hat sich gezeigt, dass 
innerhalb des Stadtteils (im Zentrum sowie 
im Bereich der zentralen Ortsdurchfahrt)  
insbesondere im Bereich der privaten Bau-
substanz (zum Teil hoher) Modernisierungs- 
und Instandsetzungsbedarf besteht. Für 
Grundstückseigentümer und somit auch für 
Ansiedlungswillige und potenzielle Inves-
toren gibt es neben der Beseitigung städ-
tebaulicher Missstände in den Sanierungs-
gebieten steuerliche Anreize, um in die 
(stadtbildgerechte) Sanierung der Gebäu-
de zu investieren. Aus diesem Grund be-
absichtigt die Kreisstadt Saarlouis, für das 

Fördergebiet ein Sanierungsgebiet gem. § 
142 BauGB auszuweisen. 

Demnach ist eine Aufwertung des Bereiches 
aus dem Zusammenspiel aus öffentlichen 
und privaten Maßnahmen zu erwarten.

Das Integrierte Städtebauliche Entwick
lungskonzept (ISEK) „Soziale Stadt 
Saarlouis Roden“ von 2019 erfüllt die An-
forderungen an Vorbereitende Untersu-
chungen nach § 141 Abs.1 und 2 BauGB. 
Demnach hat die Kreisstadt „vor der förm-
lichen Festlegung des Sanierungsgebiets die 
vorbereitenden Untersuchungen durchzu-
führen oder zu veranlassen, die erforderlich 
sind, um Beurteilungsunterlagen zu gewin-
nen über die Notwendigkeit der Sanierung, 
die sozialen, strukturellen und städtebau-
lichen Verhältnisse und Zusammenhänge 
sowie die anzustrebenden allgemeinen Zie-
le und die Durchführbarkeit der Sanierung 
im Allgemeinen. [...] Von vorbereitenden 
Untersuchungen kann abgesehen werden, 
wenn hinreichende Beurteilungsunterlagen 
bereits vorliegen.“ Mit dem ISEK liegt eine 
„hinreichende Beurteilungsgrundlage“ vor. 

Wie im Rahmen der Analyse des Untersu-
chungsgebiets aufgezeigt, treten städte-
bauliche Missstände in funktionaler und 
substanzieller Hinsicht in solcher Bedeu-
tung und Häufung auf, dass sanierungs-
bedingte Einzelmaßnahmen, die auf eine 
wesentliche Verbesserung oder Umgestal-
tung der Gebiete abzielen, erforderlich sind. 
Hierbei bilden, neben den im ISEK genann-
ten Maßnahmen im öffentlichen Raum, die 
Beseitigung und Behebung der inneren und 
äußeren substanziellen Missstände durch 
Modernisierung und Instandsetzung einer 
Vielzahl der Gebäude und baulichen Anla-
gen einen weiteren Schwerpunkt.

Um der grundlegenden Zielsetzung der Be-
seitigung städtebaulicher Missstände nach-
zukommen, sind Sanierungsziele für die 
Dauer des Sanierungsverfahrens abzulei-
ten. Diese entsprechen den ISEK-Zielen und 
wurden vor dem Hintergrund des baulichen 
Sanierungsbedarfes ergänzt. 

Sanierungsziele haben nicht nur eine poli-
tische und inhaltliche Steuerungsfunktion, 
sondern haben im Zusammenhang mit 
einem konkretisierenden städtebaulichen 

	� Schaffung eines Stadtteilzentrums
	� Aufwertung des öffentlichen Raumes und des Stadtbildes
	� Verkehrliche Entlastung und Beruhigung
	� Stabilisierung der lokalen Ökonomie
	� Umweltgerechte Stadtteilentwicklung
	� Soziale Stabilisierung
	� Behebung des Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Investitionsstaus von baulichen An-

lagen, Behebung städtebaulicher Missstände (stadtbildgerechte Gestaltung der privaten 
Bausubstanz)

	� Erhalt des Charakters stadtbildprägender Gebäude sowie der Baudenkmäler, funktionsge-
rechte Nutzung

	� Leerstandbeseitigung durch Behebung von Funktionsmängeln und Nutzungskonflikten; 
Rückbau nicht benötigter Bausubstanz mit Neuordnung/Neubebauung (verbesserte Belich-
tungs- und Freiraumqualität)

	� Umfeldverbesserung durch Aufwertungsmaßnahmen im privaten Raum

	� Anpassung des Wohnungsbestandes an die Bedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung 
(Barrierefreiheit)

	� Beseitigung ökologischer und energetischer Mängel sowie Klimafolgenanpassung; Energe-
tische Sanierung und Einsatz erneuerbarer Energien

*Die aufgeführten Ziele sind aus dem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept „Soziale Stadt“ 
Roden übernommen und wurden durch weitere Sanierungsziele, die durch die Modernisierung und In-
standsetzung der Bausubstanz begründet sind, ergänzt.

Ziele und Zwecke der Sanierung / des ISEKs*



Sanierungsgebiet Saarlouis Roden 15 www.kernplan.de

Planungskonzept insbesondere rechtliche 
Auswirkungen. Sie dienen u. a. 

	� der Prüfung genehmigungspflichtiger 
Vorhaben und 

	� z. B. im Rahmen der Modernisierung/ 
Instandsetzung, der Prüfung, ob ein 
konkretes Vorhaben den Zielen und 
Zwecken der Sanierung entspricht oder 
zuwiderläuft. 
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Das Baugesetzbuch unterscheidet zwei Ver-
fahren für die Durchführung der Sanierung: 

	� das umfangreiche (klassische) und

	� das vereinfachte Sanierungsverfahren.

Sie unterscheiden sich vor allem in der In-
tensität, mit der die Kommune auf die Ent-
wicklung der Bodenpreise, auf den Boden-
verkehr und auf tatsächliche Veränderun-
gen im Sanierungsgebiet Einfluss nimmt.

Die Rechtsvorschriften des BauGB sind 
so ausgelegt, dass das umfassende Sa-
nierungsverfahren angenommen werden 
muss. Dabei finden nicht nur die Vorschrif-
ten des allgemeinen Städtebaurechts An-
wendung, sondern auch die Vorschriften 
des besonderen Sanierungsrechts (§§ 152-
156a, insbesondere Erhebung von Aus-
gleichsbeiträgen). Da im umfassenden Sa-
nierungsverfahren die Anwendung sanie-
rungsrechtlicher Genehmigungsvorbehal-
te des § 144 BauGB nicht ausgeschlossen 
werden können, erfolgt wegen der Anwen-
dungsverpflichtung des § 144 Abs. 2 BauGB 
eine Eintragung des Sanierungsvermerks im 
Grundbuch.

Die Kreisstadt Saarlouis ist bei der Wahl 
des vereinfachten Verfahrens verpflich-
tet, die Vorschriften über die Behandlung 
der sanierungsbedingten Werterhöhungen 
und somit auch die Preisprüfung (§ 152 ff. 
BauGB) auszuschließen, wenn die Anwen-
dung dieser Vorschriften für die Durchfüh-
rung der Sanierung nicht erforderlich ist 
und die Durchführung der Sanierung hier-
durch voraussichtlich nicht erschwert wird 
(§ 142 Abs. 4 HS 1 BauGB). Sie ist ande-
rerseits verpflichtet, diese Vorschriften an-
zuwenden, wenn sie für die Durchführung 
der Sanierung erforderlich sind oder die 
Durchführung durch den Ausschluss vor-
aussichtlich erschwert wird. Der Grundsatz 
der Erforderlichkeit bestimmt hiernach die 
Verfahrensart. Der Kreisstadt Saarlouis ist 
somit kein Ermessen eingeräumt. Die Kreis-
stadt muss sich vor der Beschlussfassung 
über die Sanierungssatzung mit der Wei-
chenstellung zwischen dem umfassenden 
Verfahren und dem vereinfachten Verfahren 
auseinandersetzen.

Grundlagen zur Wahl des 
Sanierungsverfahrens

Die Entscheidung der Kreisstadt Saarlouis 
für die Verfahrensart erfolgt insbesondere 
auf Grundlage

	� der anzustrebenden allgemeinen Ziele 
der Sanierung im Vergleich zu der vor-
handenen Situation im Sanierungsgebiet;

	� der Durchführung der Sanierung im All-
gemeinen und unter Berücksichtigung 
der aufgrund der anzustrebenden Sanie-
rungsmaßnahmen zu erwartenden Ent-
wicklung der Bodenpreise;

	� Möglichkeiten der Kommune, Grund-
stücke für Ziele und Zwecke der Sanie-
rung zum sanierungsunbeeinflussten 
Grundstückswert zu erwerben oder die 
Vermeidung von Erschwernissen bei pri-

vaten Investitionen durch unkontrollierte 
Bodenwerterhöhungen, die sich in der 
Preisgestaltung ohne Preisprüfung nie-
derschlagen.

Bodenwerterhöhung, 
Anwendung der §§ 152 - 156a 
BauGB

Aufgrund der festgestellten städtebauli-
chen Missstände, der Ziele und Zwecke des 
ISEKs in Verbindung mit dem städtebauli-
chen Planungskonzept und der in der Kos-
ten- und Finanzierungsübersicht daraus re-
sultierend aufgeführten Einzelmaßnahmen 
ist nicht mit wesentlichen Bodenwerterhö-
hungen zu rechnen. Wie aus der aufgeführ-
ten Aufstellung ersichtlich ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anwendung 

Empfehlung zur Wahl des Sanierungsverfahrens

Die Anwendung des vereinfachten Sanierungsverfahrens wird empfohlen

	� Sanierungsgebiet mit gestreuten funktionalen städtebaulichen Missständen

	� Erhaltung und Fortentwicklung der Wohn- und Gewerbenutzungen im Gebiet

	� Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden steht neben den im ISEK aufgezeigten 
Maßnahmen der öffentlichen Hand im Vordergrund; Mitwirkungsbereitschaft ist zu erwarten

	� Punktuelle Ordnungs- und Baumaßnahmen, die zu keinen wesentlichen Bodenwertsteige-
rungen im Gesamtgebiet führen (maximal kleinräumig im direkten Nahbereich).

	� Die geplanten Maßnahmen der Kreisstadt liegen vorwiegend im öffentlichen Bereich (u.a. 
Herstellung einer verbesserten Anbindung des Thelengartens sowie Aufwertung/ Neuord-
nung Thelengarten; Aufwertung/ Neugestaltung/ Modernisierung von Grün- und Freiflächen 
inkl. Spielbereichen (z. B. Volkspark,Grünfläche am Ellbachtal); Gestaltung und Aufwertung 
Marktplatz, )

	� Keine gemeindliche Bodenordnung (keine grundlegende Neuordnung mit umfangreichen 
Grunderwerb, kein umfangreicher Rückbau oder keine Grundstücksfreilegungen), Kreisstadt 
übernimmt eher Steuerungsfunktion (z.B. im Bereich der „Abel-Mühle“)

	� Insofern ist das vereinfachte Verfahren zu wählen, da die Gesamtumstände die Annahme 
rechtfertigen, dass die Sanierung bei Durchführung in diesem Verfahren nicht erschwert wird

	� Die Rolle der Kreisstadt bezieht sich auf eine qualifizierte Vorbereitung der Sanierung und 
Bau- und Ordnungsmaßnahmen im bestehenden öffentlichen Raum, hier verfügt die Stadt 
im wesentlichen über die entsprechenden Flächen.

	� Die Sanierung der Bausubstanz ist Aufgabe der Eigentümer. Die Kreisstadt initiiert und mo-
tiviert die Grundstückseigentümer insbesondere zur Durchführung von Modernisierungs-/ 
Instandsetzungsmaßnahmen.

Es wird empfohlen, die Anwendung der Rechte des § 144 Abs. 1 BauGB zu belassen und die 
Anwendung der Rechte des § 144 Abs. 2 BauGB auszuschließen. Für die Bereiche, für die § 144 
Abs. 1 BauGB keine Rolle spielt, kann beispielsweise - um den Verwaltungsaufwand zu reduzie-
ren - eine Vorwegerteilung der Sanierungsgenehmigung gemäß § 144 Abs. 3 BauGB erfolgen. 
In der Vorweggenehmigung wird zudem die Aufnahme eines Widerrufsvorbehalts empfohlen, 
um Ansprüche gemäß § 49 Abs. 6 VwVfG auszuschließen.

Sofern sich herausstellt, dass die Durchführung der Sanierung aufgrund fehlender Steuerungs-
instrumente erschwert wird, ist ein Verfahrenswechsel zum umfassenden Verfahren zu prüfen.

Empfehlung zur Wahl des vereinfachten Sanierungsverfahrens
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der besonderen sanierungsrechtlichen Vor-
schriften der §§ 152 - 156a BauGB, die ins-
besondere durch die Anwendung der soge-
nannten Preisprüfung durch  die Kommu-
ne bei bestimmten Grundstücksgeschäften 
Dritter (bei Veräußerung von Grundstücken 
sowie Bestellung oder Veräußerung von 
Erbbaurechten) bestehen, nicht erforder-
lich ist.

Im Rahmen der Entwicklung der „Groß-
gaß“ hat die Kreisstadt zwar die Durchfüh-
rung von Ordnung- bzw. Umlegungsmaß-
nahmen vorgesehen, jedoch erfolgt dies in 
Abstimmung mit den betroffenen Privat-
Eigentümern. Diese haben ihr Interesse an 
einer Erschließung und Entwicklung des Ge-
bietes bereits bekundet.

Anwendung der §§ 144, 145 
BauGB

Die §§ 144, 145 BauGB über die Genehmi-
gung von Vorhaben, Teilungen und Rechts-
vorgänge müssen grundsätzlich bei beiden 
Verfahren angewandt werden (Genehmi-
gungsvorbehalte, Veränderungs-, Verfü-
gungssperre). Diese ermöglichen im umfas-
senden Sanierungsverfahren zum Beispiel 
die Stabilisierung der Grundstückspreise, 
-sicherungen und Preiskontrollen sowie in 
beiden Verfahren gestalterische Qualitäts-
sicherung. Letzten Endes hat die Kreisstadt 
ein umfassendes Kontrollinstrument.

Es liegt im Interesse der Kommune, die 
Sanierung planmäßig, mit entsprechen-
der Qualität und in einer absehbaren Zeit 
durchzuführen. Bei Maßnahmen, die die 
Durchführung der Sanierung unmöglich 
machen, erschweren oder den Zielen und 
Zwecken der Sanierung widersprechen, 
muss die Kommune eingreifen können. Sie 
kann deshalb im vereinfachten Sanierungs-
verfahren entscheiden, ob die Vorschriften 
über die genehmigungspflichtigen Vor-
haben und Rechtsvorgänge nach § 144 
BauGB im späteren Sanierungsgebiet im 
Ganzen (d. h. sowohl § 144 Abs. 1 und 2 
BauGB) Anwendung finden oder zum Teil 
(d. h. entweder § 144 Abs. 1 BauGB oder 
§ 144 Abs. 2 BauGB) oder vollständig aus-
geschlossen werden sollen. Der Genehmi-
gungsvorbehalt wird erst mit Inkrafttreten 
der Sanierungssatzung wirksam.

Einer schriftlichen Genehmigung durch die 
Kommune bedürfen 

	� § 144 Abs. 1 BauGB: Vorhaben, die die 
Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von baulichen Anlagen zum 

Inhalt haben (Nr. 1), erhebliche oder we-
sentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken (Nr. 1), schuldrecht-
liche Vertragsverhältnisse über den Ge-
brauch oder die Nutzung eines Grund-
stücks (Nr. 2)

	� § 144 Abs. 2 BauGB: die rechtsgeschäft-
liche Veräußerung eines Grundstücks 
und die Bestellung und Veräußerung 
eines Erbbaurechts, die Bestellung eines 
das Grundstück belastenden Rechts, 
schuldrechtliche Verträge, durch die 
Verpflichtungen zur Veräußerung oder 
Grundstücksbelastung eingegangen 
werden, die Begründung, Änderung oder 
Aufhebung einer Baulast, die Teilung 
eines Grundstücks.

Bei Vorhaben, die die Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen 
zum Inhalt haben oder bei erheblich oder 
wesentlich wertsteigernden Veränderun-
gen von Grundstücken muss die Kreisstadt 
Saarlouis steuernd und ggf. eingreifend tä-
tig werden können. Um dieses Mindestmaß 
an „Kontrollinstrumenten“ zur umfassen-
den Beseitigung der städtebaulichen Miss-
stände und zur Verbesserung der „Quali-
täten“ im Sanierungsgebiet (insbesondere 
gestalterisch) zu gewährleisten, ist daher 
die Anwendung des § 144 Abs. 1 BauGB 
ausreichend.

Ein solcher Bereich könnte beispielsweise 
die Fläche der „Abel-Mühle“ darstellen. 
Für die Entwicklung der Fläche liegen be-
reits erste, mit der Kreisstadt Saarlouis ab-
gestimmte Ideen vor. Von daher ist nicht zu 
erwarten, dass die Instrumente des § 144 
Abs. 1 BauGB hier heranzuziehen sind. Den 
Zielen des ISEKs wird mit der Entwicklung 
der Fläche Rechnung getragen.

Ein Sanierungsvermerk gem. § 143 Abs. 
2 Satz 4 BauGB wird vom Grundbuchamt 
nur dann eingetragen, wenn die Genehmi-
gungspflichten nach § 144 Abs. 2 BauGB 
Anwendung finden, was vorliegend nicht 
für erforderlich gehalten wird. Die Kreis-
stadt Saarlouis benötigt zur Durchfüh-
rung der städtebaulichen Maßnahmen im 
Sanierungsgebiet keine Eingriffsmöglichkei-
ten z. B. bei Grundstücksgeschäften Dritter 
(bei Veräußerung von Grundstücken sowie 
Bestellung oder Veräußerung von Erbbau-
rechten). Aufgrund der allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Sanierung in Verbindung 
mit dem vorliegenden städtebaulichen 
Planungskonzept sind von der Kreisstadt 
Saarlouis - mit Ausnahme der Entwicklung 
der „Großgass“ - keine Ordnungsmaßnah-
men oder Baumaßnahmen vorgesehen, die 

einen solchen Eingriff in das gemäß Art. 
14 GG geschützte Eigentum rechtfertigen 
würde.



Sanierungsgebiet Saarlouis Roden 18 www.kernplan.de

Die förmliche Festlegung eines Sanierungs-
gebietes ist nur dann zulässig, wenn die Sa-
nierung auch erforderlich ist.

Die Kreisstadt Saarlouis hat detaillierte 
Kenntnisse über das Vorliegen städtebauli-
cher Missstände in größeren Teilbereichen 
des Untersuchungsgebietes (ISEK-Förderge-
biet) gewonnen: Aus der ausführlichen Be-
standsaufnahme und -analyse lassen sich 
Struktur-, Substanz- und Funktionsschwä-
chen ableiten.

Der Sanierungsverdacht im Untersuchungs
gebiet hat sich im Rahmen der Vorbereiten-
den Untersuchungen / des ISEKs bestätigt. 
Demnach könnte ein Gebiet, in dem städte-
bauliche Sanierungsmaßnahmen durchge-
führt werden sollen, durch Beschluss förm-
lich als Sanierungsgebiet festgelegt werden. 

Dieses setzt jedoch noch 

	� die Mitwirkung und Beteiligung der Sa-
nierungsbetroffenen (§ 137 BauGB) und 

	� der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 
BauGB) als auch

	� die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange zur Stellungnahme

voraus.

Unter anderem ist die Einstellung und Mit-
wirkungsbereitschaft der Sanierungsbetrof-
fenen (vor allem der Grundstückseigentü-
mer) als auch der öffentlichen Aufgabenträ-
ger von wesentlicher Bedeutung. Auch für 
die Abwägung der privaten und öffentlichen 
Belange i. S. d. § 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB 
sowie für das Fundamentieren des öffentli-
chen Interesses nach Maßgabe des § 136 
Abs. 1 Satz 1 BauGB sind die Beteiligungs-
pflichten grundlegende Voraussetzungen. 

Das öffentliche Interesse ist nicht bereits mit 
dem Nachweis der städtebaulichen Miss-
stände gegeben, sondern muss als weite-
res Merkmal hinzutreten, damit das Sanie-
rungsrecht angewendet werden kann. Im 
öffentlichen Interesse müssen sowohl die 
einheitliche Vorbereitung als auch die zü-
gige Durchführung liegen. Insofern bedarf 
es unbedingt für die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes (auch in der derzeit 
empfohlenen Abgrenzung) eines Berichts 
über die Gründe, die die förmliche Festle-
gung des Sanierungsgebietes rechtfertigen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Träger öffentlicher Belange und der 
Nachbargemeinden hat im Rahmen der Er-
stellung des ISEKs bereits stattgefunden (u. 
a. Bürgerinformation mit Spaziergang im 
Stadtteil, Bürgerworkshops, Bewohnerinter-
views, Runder Tisch mit Schlüsselakteuren, 
formelle Behördenbeteiligung). Einsprüche 
bzw. Bedenken gegen die Planung gab es 
dabei nicht. Die vorgebrachten Anmerkun-
gen und Hinweise wurden in die Erstellung 
des ISEKs miteinbezogen.

Unter diesem Vorbehalt wird die nachfol-
gende Abgrenzung des Sanierungsgebietes 
empfohlen.

Das Sanierungsgebiet ist so zu begrenzen, 
dass sich die städtebauliche Sanierung 
zweckmäßig durchführen lässt (§ 142 Abs. 
1 Satz 2 BauGB). Einzelne Grundstücke in 
dem Sanierungsgebiet, die von der Sanie-
rung nicht betroffen sind, können grund-
sätzlich aus dem Gebiet ganz oder teilwei-
se ausgenommen werden (vgl. § 142 Abs. 1 
Satz 3 BauGB).

Die Frage, ob städtebauliche Missstände auf 
den einzelnen Grundstücken wirklich vorlie-
gen, spielt eine untergeordnete Rolle, wenn 
die Einbeziehung zur Durchführung der Sa-
nierung zweckmäßig ist. Sind die städte-
baulichen Probleme, die sich aus der Sa-
nierung ergeben, nur einheitlich zu lösen, 
rechtfertigen diese städtebaulichen Zusam-
menhänge immer die Einbeziehung.

Im Rahmen des ISEKs wurde ein Plan erstellt, 
der die Schwächen im Untersuchungsgebiet 
darstellt (vgl. Abbildung S.13). Demnach ist 
deutlich erkennbar, dass sich die städtebau-
lichen Missstände über das gesamte ISEK-
Fördergebiet verteilen. 

Im nordöstlichen Bereich des Förder-
gebietes sind dabei zwar keine öffentli-
chen Maßnahmen erforderlich, jedoch be-
steht hier vermutlich Modernisierungs- 
und Instandsetzungsbedarf der privaten 
Bausubstanz.

Empfehlung zur Abgrenzung des  
Sanierungsgebietes

	� Wie anhand der Analyse des ISEKs zu erkennen ist, bestehen die städtebaulichen Miss-
stände nicht nur auf einzelnen Grundstücken, sondern sind über das gesamte ISEK-För-
dergebiet verteilt. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, das ISEK-Fördergebiet vollstän-
dig als Sanierungsgebiet auszuweisen. Das Sanierungsgebiet soll dabei die Bezeichnung 
„Sanierungsgebiet Roden“ erhalten.

	� Die räumliche Festlegung des Sanierungsgebietes erfolgt nach § 142 BauGB. 

	� Für Erwägung der Kommune zur Zweckmäßigkeit geben die in der Planung festgelegten 
Ziele und Maßnahmen, die Organisation der Sanierungsdurchführung und die langfristige 
Bereitstellung von Finanzierungsmitteln Hinweise.

Empfehlung zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes
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Vorschlag Abgrenzung Sanierungsgebiet

Vorschlag für die Abgrenzung des Sanierungsgebietes; Quelle: Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung, Kontrollnummer SLS-007/06; Stand 

Katastergrundlage: 07/2022; Bearbeitung: Kernplan
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Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes

Rechtsgrundlage Beschreibung

Städtebauliche Missstände 
i. S. d. § 136 Abs. 2 und 
3 BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Im Untersuchungsgebiet treten städtebauliche Missstände in funktionaler, jedoch auch in substanzieller Hinsicht in 
einer solchen Bedeutung und Häufung auf, dass sanierungsbedingte Einzelmaßnahmen, die auf eine wesentliche 
Verbesserung oder Umgestaltung des Gebietes abzielen, erforderlich sind. Hierbei bilden die Beseitigung und Behe-
bung der inneren und äußeren substanziellen Missstände durch Modernisierung und Instandsetzung einer Vielzahl 
der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen - neben den im ISEK dargelegten Maßnahmen im öffentlichen Raum 
- einen Schwerpunkt.

Wesentliche Verbesserung 
oder Umgestaltung i. S. d. § 
136 Abs. 2 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Die Einzelmaßnahmen zur Behebung von städtebaulichen Missständen sind die durch die städtebauliche Planung 
aufeinander abgestimmten einzelnen sanierungsbedingten Ordnungs- und Baumaßnahmen, die in einem mehr-
jährigen Sanierungsverfahren von der Kreisstadt Saarlouis durchgeführt oder veranlasst werden (siehe einheitliche 
Vorbereitung).
Unter der Behebung muss aber nicht die völlige Beseitigung der Substanz- oder Funktionsschwächen verstanden 
werden. Ziel der Behebung der städtebaulichen Missstände ist die wesentliche, d. h. deutliche Verbesserung oder 
Umgestaltung des Sanierungsgebietes.
Eine wesentliche Umgestaltung liegt vor, wenn insbesondere im Gebiet die Art der baulichen oder sonstigen 
Nutzung, das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen oder die Erschließung verändert 
werden.
Eine Verbesserung ist dann als wesentlich zu bewerten, wenn die Durchführungsmaßnahmen sich deutlich positiv 
auf die städtebauliche Situation auswirken. Dieses kann z. B. bei der Modernisierung/ Instandsetzung von baulichen 
Anlagen im Rahmen einer erhaltenden Sanierungsmaßnahme der Fall sein.
Aufgrund der festgestellten städtebaulichen Missstände im Untersuchungsgebiet „Soziale Stadt“ Roden wurden die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Sanierung entwickelt und das städtebauliche Rahmenkonzept (ISEK) sowie die 
damit verbundene Kosten- und Finanzierungsübersicht i. S. d. § 149 BauGB, die die sanierungsbedingten Einzel-
maßnahmen beinhalten, für das Gebiet aufgestellt. Hiernach zielen die Maßnahmen auch auf eine wesentliche 
Verbesserung mit der Durchführung der Modernisierung/ Instandsetzung der baulichen Anlagen im Rahmen einer 
erhaltenden Sanierung ab (z. B. Abel-Mühle).

Einheitliche Vorbereitung 
i. S. d. § 136 Abs. 1 Satz 
1 BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Die einheitliche Vorbereitung ist Wesensmerkmal einer städtebaulichen Sanierung. Durch sie werden mithilfe der 
städtebaulichen Planung die zum Teil verschiedenartigen Einzelmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes auf 
ein einheitliches Ziel ausgerichtet, aufeinander abgestimmt und miteinander verflochten. Der Begriff der einheit-
lichen Vorbereitung schließt nicht aus, dass sich die Zielvorstellungen im Verlauf einer Sanierungsmaßnahme ändern, 
vor allem aber konkretisieren können.
Für eine einheitliche Durchführung werden allgemeine Ziele und Zwecke der Sanierung entwickelt und eine in sich 
abgestimmte Rahmenplanung erarbeitet.
Die einheitliche Vorbereitung berücksichtigt vor allem auch die Beteiligung und Mitwirkung der Sanierungsbetrof-
fenen (§ 137 BauGB), der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 BauGB) einschließlich der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange sowie der Möglichkeiten zur Bewältigung der durch die Sanierung verursachten nachteiligen 
Auswirkungen auf die Sanierungsbetroffenen in ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder 
sozialen Bereich, schließlich aber auch die kommunalpolitische Durchsetzbarkeit in der Kreisstadt Saarlouis. 
Die Voraussetzungen der einheitlichen Vorbereitung liegen vor.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden hat zum Einen 
im Rahmen der Erstellung des ISEKs bereits stattgefunden (u. a. Bürgerinformation mit Spaziergang im Stadtteil, 
Bürgerworkshops, Bewohnerinterviews, Runder Tisch mit Schlüsselakteuren, formelle Behördenbeteiligung). Die vor-
gebrachten Anmerkungen / Hinweise sind in das ISEK eingeflossen. 
Darüber hinaus wurde im Rahmen der geplanten Ausweisung des Sanierungsgebietes zudem eine weitere formelle 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden durchgeführt. Die 
vorgebrachten Anmerkungen / Hinweise wurden in diesen Bericht eingearbeitet.
Zusätzlich erfolgt auch eine Einbindung in laufende Maßnahmen, u. a. durch ein Quartiersmanagement sowie durch 
regelmäßige Durchführung einer Quartierskonferenz.
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Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes

Rechtsgrundlage Beschreibung

Zügige Durchführung i. S. v. 
§ 136 Abs. 1 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Das Erfordernis der zügigen Durchführung ergibt sich aus der Sachnatur der Sanierungsmaßnahmen, die der Behe-
bung städtebaulicher Missstände dienen und damit für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung von besonde-
rer Bedeutung sind.
Sie verpflichtet die Kreisstadt Saarlouis, um Verzögerungen zu vermeiden, die vom Gesetz gegebenen Handhabe-
möglichkeiten, sobald und soweit erforderlich, anzuwenden und überhaupt für eine zügige Abwicklung zu sorgen. 
Sie übergibt der Kreisstadt Saarlouis die Verantwortung für die gesamte Sanierungsmaßnahme, auch wenn sie nicht 
alle Maßnahmen selbst durchzuführen hat.
Eine zügige Durchführung der Sanierung ist insbesondere nur durch die Beteiligung und Mitwirkung der Sanierungs-
betroffenen (§ 137 BauGB) und der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139 BauGB) gewährleistet.
Insbesondere die Grundstückseigentümer, die die Modernisierung/ Instandsetzungen der baulichen Anlagen durch-
führen, haben einen erheblichen Einfluss auf die zügige Durchführung der Sanierung.
Unter anderem aufgrund der regen Teilnahme an den im Rahmen der Erstellung des ISEKs durchgeführten Bürger-
beteiligungen (u. a. Bürgerinformation mit Spaziergang im Stadtteil, Bürgerworkshops, Bewohnerinterviews) besteht 
die Annahme, dass eine positive Einstellung zur Sanierung und eine hohe Mitwirkungsbereitschaft besteht. Zudem 
erfolgt eine laufende Einbindung, u. a. durch einen Quartiersmanagement sowie durch regelmäßige Durchführung 
einer Quartierskonferenz.
Da die Laufzeit eines ISEKs in der Regel zehn bis fünfzehn Jahre beträgt und seit Erstellung des Konzepts bereits drei 
Jahre vergangen sind, ist eine zügige Durchführung anzunehmen. Verschiedene öffentliche Maßnahmen befinden 
sich bereits in der Umsetzung.
§ 149 BauGB bestimmt, dass die Kreisstadt Saarlouis nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finanzierungs-
übersicht aufzustellen, diese mit den Trägern der öffentlichen Belange abzustimmen und der höheren Verwaltungs-
behörde vorzulegen hat. Dies ist im Rahmen der Erstellung des ISEKs bereits erfolgt.
Die Kosten- und Finanzierungsübersicht dient als Nachweis der Finanzierbarkeit innerhalb eines absehbaren Zeit-
raums. Sie belegt nach dem Stand der Planung die zügige Durchführung der Sanierung. Sie hat dabei die wichtige 
Aufgabe, das Gebot der zügigen Durchführung (§ 136 Abs. 1 BauGB) und seine Umsetzung kontinuierlich zu 
überprüfen. Im Rahmen der Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte 
Quartiere gemeinsam gestalten“ (ursprünglich: „Soziale Stadt“)erhält die Kreisstadt Fördermittel zur Umsetzung der 
Maßnahmen.
Ein Schwerpunkt der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im zukünftigen Sanierungsgebiet 
soll darüber hinaus die Durchführung von Modernisierung/ Instandsetzungen von baulichen Anlagen, deren Kosten 
die Eigentümer tragen, sein. Auf § 177 BauGB wird verwiesen.
Die Dauer der Sanierungsmaßnahme ist zeitlich durch die Anwendung des Sanierungsrechts auf den Zeitpunkt von 
der Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 Abs. 3 BauGB) 
bis zur Aufhebung der förmlichen Gebietsfestlegung (§ 162 BauGB) begrenzt.
Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 und 4 BauGB ist bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung zugleich durch Be-
schluss die Frist festzulegen, in der die Sanierung durchgeführt werden soll; die Frist soll 15 Jahre nicht überschrei-
ten. Kann die Sanierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert 
werden.
Damit wird ein Instrument zur Verfügung gestellt, um das Zügigkeitsgebot von § 136 Abs. 1 BauGB und § 149 Abs. 
4 Satz 2 BauGB praktisch umzusetzen; mit der Verlängerungsmöglichkeit wird zugleich die erforderliche Flexibilität 
gewährleistet.
Aufgrund des vorhandenen ersten städtebaulichen Planungskonzepts und der Kosten- und Finanzierungsübersicht 
i. S. d. § 149 BauGB (nach Stand der Planung), die die sanierungsbedingten Einzelmaßnahmen beinhalten, ist prog-
nostisch von einer Durchführungsfrist von 10 Jahren auszugehen. Die Laufzeit eines ISEKs beträgt in der Regel zwar 
bis zu fünfzehn Jahre, jedoch sind seit Erstellung des Konzepts bereits drei Jahre vergangen.
Für die Beurteilung der Durchführbarkeit im Allgemeinen zählt auch administrativ die Verwaltungskraft der Kreis-
stadt Saarlouis bzw. die Einschaltung eines Sanierungsbeauftragten.
Aufgrund der Finanzierbarkeit der Sanierung (auch durch Unterstützung der Städtebauförderung),  der administra-
tiven Möglichkeiten sowie mit einer auf Dauer angelegten aktiven Öffentlichkeitsarbeit und Beratung/ Betreuung 
(Stadtplanung, Quartiersmanager) u. a. der Grundstückseigentümer und potenziellen Investoren sowie der Fähigkeit 
der aktiven Steuerung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, kann nach derzeitigem Stand von einer zügigen 
Durchführung der Sanierung ausgegangen werden.
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Voraussetzungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes

Rechtsgrundlage Beschreibung

Öffentliches Interesse i. S. v. 
§ 136 Abs. 1 Satz 1 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Das öffentliche Interesse ist nicht bereits mit dem Nachweis der städtebaulichen Missstände gegeben, sondern muss 
als weiteres Merkmal hinzutreten, damit das Sanierungsrecht angewendet werden kann. Im öffentlichen Interesse 
müssen sowohl die einheitliche Vorbereitung als auch die zügige Durchführung liegen. 
Als öffentliches Interesse kommen alle im Katalog des § 1 Abs. 5 BauGB genannten städtebaulichen Belange in 
Frage. Es reicht ein qualifiziertes, d. h. hier ein örtliches öffentliches Interesse aus. Die Durchführung der betreffen-
den Maßnahme muss für die Kreisstadt eine besondere Bedeutung haben.
Bereits im Rahmen der Erstellung des ISEKs hat sich gezeigt, dass ein großes Interesse an der Entwicklung des 
Stadtteils auf Seiten der Bevölkerung besteht. Die Bürgerinnen und Bürger haben demnach den Wunsch, sich stärker 
im Stadtteil zu engagieren.
Insbesondere die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Stadtteile (u. 
a. Schaffung und Etablierung eines Stadtteilzentrums mit Begegnungsort; Verbesserung der Radverkehrsinfrastruk-
tur), die Beachtung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (u. a. Nachnutzung 
und Instandsetzung „Abel-Mühle“), der erhaltenswerten Stadtteile und Belange des Umwelt- und Klimaschutzes (u. 
a. energetische Sanierung; Herstellung von Grünverbindungen) sowie die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse (u. a. Aufwertung/ Neugestaltung/ Modernisierung von Grün- und Freiflächen inkl. 
Spielbereichen; Wohnbauliche Nachverdichtung Großgass) sollen Ziele und Zwecke der Durchführung der städte-
baulichen Sanierungsmaßnahmen in der Kreisstadt sein. 
Mit der Ausweisung des Sanierungsgebietes wird dabei den Zielen des integrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzepts (ISEK) Rechnung getragen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB).
Es hat sich als notwendig erwiesen, dass zum einen eine einheitliche Planungskonzeption für das Sanierungsgebiet 
aufzustellen ist, zum anderen auch, dass die Maßnahme mit Nachdruck in einem überschaubaren Zeitraum abzu-
wickeln ist.
Die Durchführung der betreffenden Gesamtmaßnahme des besonderen Städtebaurechts hat für die Kreisstadt Saar-
louis eine besondere Bedeutung im Hinblick auf die Beseitigung oder Behebung der städtebaulichen Missstände, die 
in funktionaler, jedoch überwiegend in substanzieller Hinsicht in einer solchen Bedeutung und Häufung auftreten, 
dass sanierungsbedingte Einzelmaßnahmen, die auf eine wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung des Gebiets 
abzielen, erforderlich sind. Hierbei bilden die Beseitigung und Behebung der inneren und äußeren substanziellen 
Missstände durch Modernisierung und Instandsetzung einer Vielzahl der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen 
einen Schwerpunkt.
Es liegt hiermit für die Kreisstadt Saarlouis ein qualifiziertes, d. h. ein örtliches öffentliches Interesse, vor. Die einheit-
liche Vorbereitung und zügige Durchführung liegt im öffentlichen Interesse.

Sozialplan § 140 Nr. 6 
BauGB - Voraussetzung 
erfüllt

Der Sozialplan nach § 180 BauGB dient dazu, sozial nachteilige Folgen bei der Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen möglichst zu vermeiden oder zu mildern. Die Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans ist eine 
Aufgabe der Kreisstadt Saarlouis im Rahmen der Vorbereitung der Sanierung (§ 140 Nr. 6 BauGB).
Die Kreisstadt Saarlouis ist verpflichtet, die öffentlichen Aufgabenträger nebst betroffenen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Sanierungsbetroffenen möglichst frühzeitig an der Rahmenplanung zu beteiligen.
Sind bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen für die im Plangebiet wohnenden und arbeitenden Menschen 
voraussichtlich nachteilige Auswirkungen zu erwarten, ist im Regelfall von der Kreisstadt Saarlouis ein Sozialplan zu 
erarbeiten (§ 180 BauGB).
Aufgrund des vorliegenden ersten städtebaulichen Planungskonzepts und der Kosten- und Finanzierungsübersicht i. 
S. d. § 149 BauGB, die die sanierungsbedingten Einzelmaßnahmen beinhalten, sind keine Nachteile für die im Plan-
gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen erkennbar. Insofern entfällt die Verpflichtung der Kreisstadt Saarlouis 
zur Aufstellung eines Sozialplans.

Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange § 
136 Abs. 4 Satz 3 BauGB - 
Voraussetzung erfüllt

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Die Abwägungsklausel findet vorwiegend im Rahmen von Planungen Anwendung. Da das Abwägungsgebot für die 
Bauleitplanung unberührt bleibt (§ 1 Abs. 7 BauGB), wirkt sich das sanierungsrechtliche Abwägungsgebot vor allem 
auf städtebauliche Planungen anderer Art (z. B. städtebaulicher Rahmenplan) aus. Der Sammlung des Abwägungs-
materials dienen insoweit Beteiligungen (§§ 137–139 BauGB) und die vorbereitenden Untersuchungen (§ 141 
BauGB). Die Abwägung ist in das ISEK und den vorliegenden Bericht eingeflossen.
Auch der Erlass einer Sanierungssatzung setzt eine gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
voraus. 
Es sind keine Argumente bekannt, die gegen die Ausweisung eines Sanierungsgebietes und die Realisierung der 
Rahmenplanung sprechen.

Laufende Erfolgskontrolle Es wird nach förmlicher Festlegung des Sanierungsgebiets empfohlen, im Laufe der Umsetzung der Sanierungs-
maßnahmen Erfolgskontrollen durchzuführen (z. B. durch Auswertung der Modernisierungs- und Instandsetzungs-
vereinbarungen). Es ist ratsam, Stärken und Schwächen der Entwicklung zu ermitteln und die Maßnahmen des 
städtebaulichen Rahmenplans (ISEK-Plan) nach Beteiligung der Betroffenen und der öffentlichen Aufgabenträger 
fortzuschreiben.  
In diesem Zusammenhang enthält das ISEK bereits den Hinweis auf eine regelmäßige Evaluierung. Demnach wird 
vorgeschlagen in einem regelmäßigen Turnus, mindestens zweijährlich, eine partizipativ orientierte Evaluation durch-
zuführen.
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•	 Bei Detailplanungen sind aufgrund einer möglichen Betroffenheit folgende Träger öffentlicher Belange zu beteiligen: Deutsche Bahn AG; Deutsche 
Telekom Technik GmbH; EVS Entsorgungsverband Saar Abwasserwirtschaft; Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung; 
Landesbetrieb für Straßenbau; Landesdenkmalamt; STEAG New Energies GmbH PT-P/Zentrale Planauskunft; Vodafone GmbH/Vodafone Deutsch-
land GmbH; VSE Verteilnetz GmbH. Die genaue Betroffenheit kann der Originalstellungnahme entnommen werden.

•	 Deutsche Bahn AG:
•	 Die DB Netz AG ist bei konkreten Maßnahmen in der Nähe der DB-Gleisanlage zu beteiligen.  Baumaßnahmen sind bei der DB-Immobilien 

unter Vorlage aussagekräftiger Planunterlagen zur Stellungnahme vorzulegen. Je nach Art der Nutzung/Bebauung sind ggf. weitere Auflagen 
zu beachten.

•	 Für die Entwicklung von öffentlichen Fuß- und Radwegen ist zu beachten, dass das DB-Gelände nur nach Abschluss einer vertraglichen 
Grundlage (Gestattungsvertrag abzuschließen über DB-Immobilien) in Anspruch genommen werden darf. Wege sind so anzulegen, dass 
Personen oder Fahrräder nicht unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich der Gleise geraten können. Ist dies nicht möglich, sind Einfriedungen 
zu erstellen und dauerhaft instand zu halten. Wege und Straßen in der Nähe von Gleisanlagen können dazu führen, dass sich illegale Wege 
über die Gleisanlagen bilden. Sollte dies der Fall sein, sind durch den Ersteller Maßnahmen zu ergreifen, um die illegalen Gleisüberquerungen 
zu unterbinden. Wird für die Nutzung von Wegen DB-Gelände in Anspruch genommen, ist ein kostenpflichtiger Gestattungsvertrag abzu-
schließen. Weitere Informationen sind der Homepage der DB zu entnehmen. Alle anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers oder 
dessen Rechtsnachfolger.

•	 Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet 
oder gestört werden. Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen, 
Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten.

•	 Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder 
zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebs-
störende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen.

•	 Bauherren sind angehalten, ihre Grundstücke im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch im Interesse der Sicherheit der auf ihrem 
Grundstück verkehrenden Personen und Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von 
Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird. Die Einfriedung ist vom Bauherrn 
bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend instand zu halten und ggf. zu erneuern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. 
seiner Rechtsnachfolger.

•	 Zur Vermeidung eines Abirrens von Straßenfahrzeugen auf die Schienenstrecke sind Schutzvorkehrungen gemäß RPS und Merkblatt UIC 777-
1 zu treffen, z.B. die Einrichtung von Stahlschutzplanken, Betonschutzwänden, Anpralldämpfern etc. Die Schutzvorrichtung ist vom Bauherrn 
oder dessen Rechtsnachfolger kostenpflichtig zu errichten und auf dessen Kosten laufend instand zu setzen und ggf. zu erneuern. Bei Parallel-
lage zwischen Straße und Bahngleise sind Sicherheitsabstände entsprechend DS 800.001 Anlage 11 einzuhalten.

•	 Das Betreten von Bahnanlagen durch Dritte ist ohne Genehmigung nicht gestattet. Bei notwendiger Betretung für die Bauausführung muss 
der Bauherr bei der DB Netz AG rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dürfen die Bahnanlagen ohne Genehmigung der 
DB Netz AG betreten werden. Alle hieraus entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden.

•	 Der Bereich der Gleisanlagen darf ohne Sicherungsposten nicht betreten werden. Sicherungsposten sind bei einem bahnzugelassenen Siche-
rungsunternehmen zu bestellen.

•	 Die Benutzung von Bahngrund als Zugang oder Zufahrt zum Baugrundstück kann nicht gestattet werden.
•	 Eine Kabel- und Leitungsermittlung im gesamten Bereich des Sanierungsgebietes wurde seitens der DB Netz AG nicht durchgeführt. Bei 

konkreten Maßnahmen ist eine Kabel- und Leitungsermittlung mit konkreter Gebietsabgrenzung anzufragen bei: dbsimm.nl.kar.flaeche@
deutschebahn.com.

•	 Die Deutsche Bahn AG weist darauf hin, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- 
und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.) entstehen, 
die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können.

•	 In unmittelbarer Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen 
Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende 
Schutzvorkehrungen zu sorgen.

•	 Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf 
eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.

•	 Bei Wohnbauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen wird auf die Verpflichtung des kommunalen Planungsträgers hinge-
wiesen, aktive (z.B. Errichtung Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und festzusetzen. Je 
weiter die Orientierungswerte der DIN 18005-1 überschritten werden, d.h. je stärker der Lärm das Wohnen beeinträchtigt, desto gewichtiger 
müssen die für die Wohnbauplanung sprechenden städtebaulichen Gründe sein und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und techni-
schen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkung zu verhindern.

•	 Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahn-
betriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Richtlinie (Ril) 882 zu beachten.
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•	 Innerhalb des Sanierungsgebietes befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Bei der Bauausführung ist darauf zu 
achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von 
Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweig-
kästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen 
angefahren werden können. Die Kabelschutzanweisung der Telekom Deutschland GmbH ist zu beachten. Telekommunikationslinien/ -anlagen der 
Deutschen Telekom haben i.d.R. eine Überdeckung von ca. 0,5 m (in Einzelfällen 0,3 m); eine abweichende Tiefenlage ist möglich. Vor Baubeginn 
sind Pläne und eine Einweisung von der Deutschen Telekom Technik GmbH einzuholen.

•	 Der EVS Entsorgungsverband Saar, Abfallwirtschaft bittet, bei Planungen die entsprechenden Vorschriften der Abfallwirtschaftssatzung des EVS – 
hier die §§ 7, 8, 13, 15 und 16 (Amtsblatt des Saarlandes Nr. 49 vom 07.12.2021, Seite 885 ff.) – sowie die einschlägigen berufsgenossenschaft-
lichen Vorschriften, hier insbesondere die DGUV Information 214-033 der BG Verkehr, zu beachten.

•	 Innerhalb des Sanierungsgebietes befinden sich Abwasseranlagen des EVS. Bei der Durchführung von Maßnahmen im Bereich von Anlagen des 
EVS ist zu berücksichtigen, dass Sammler und Bauwerke des EVS „Besondere Anlagen“ im Sinne der §§ 74 und 75 TKG sind und der Daseinsvor-
sorge dienen. An diesen Anlagen muss in unterschiedlichen Abständen gearbeitet (Reparatur, Erneuerung, Modernisierung oder Anpassung an den 
aktuellen Stand der Technik) werden. In räumlicher Nähe zu Anlagen des EVS vorgesehene Maßnahmen müssen daher so geplant und durchgeführt 
werden, dass zukünftige Arbeiten des EVS an seinen Anlagen ohne Mehrkosten für den EVS möglich sind. Kosten zur Durchführung zukünftiger 
Maßnahmen des EVS für erforderliche Umverlegungen sind vom jeweiligen Nutzungsberechtigten zu tragen.

•	 Durch die Planungsmaßnahme könnten die Höhenfestpunkte (HFP) der ersten Ordnung 6606 / 28; 29; 30; 31 und 32 gefährdet werden. Drei der 
Punkte (28; 30 und 32) sind zugleich identisch mit Punkten des Schwerefestpunktfeldes (SFP 6606 / 63/00; 104/00 und 84/00). Das Landesamt für 
Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung bittet daher rechtzeitig vor Aufnahme entsprechender Arbeiten um Rücksprache im Sachgebiet 
2.1, Geodätische Grundlagen, AFIS, um gegebenenfalls Verlegungs- oder Sicherungsmaßnahmen vornehmen zu können.

•	 Im Planungsgebiet sind zahlreiche Bodendenkmäler bekannt. Eine Übersicht der Hauptverdachtsflächen ist der Stellungnahme des Landesdenk-
malamtes vom 10.01.2023 zu entnehmen. 
Von der Fundstelle eines spätbronzezeitlichen Hortes über eisenzeitliche Grabfunde, früh- bis spätrömische Gräber, römische Siedlungsreste, früh-
mittelalterliche Gräber, hoch- und spätmittelalterliche Siedlungsstellen bis zu den Fundamenten der früheren Kirche (Bereich Marktplatz) samt den 
Resten des alten Pfarrfriedhofs. Im Bereich der Hauptverdachtsflächen sind für alle Erdeingriffe Grabungsgenehmigungen gem. § 8 Abs. 2 SDSchG 
einzuholen. Im übrigen Planungsgebiet ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bodendenkmäler dort liegen könnten, immer noch so hoch, dass ausdrück-
lich auf die Meldepflicht hingewiesen wird (auch im Verdachtsfall) und auf die Pflicht, die Fundstelle bis zur Freigabe durch das Landesdenkmalamt 
unverändert zu belassen (§ 16 Abs. 1-2 SDSchG).

•	 Innerhalb des Sanierungsgebietes befinden sich Versorgungsleitungen der STEAG New Energies GmbH.
•	 Innerhalb des Sanierungsgebietes befinden sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH.
•	 Innerhalb des Sanierungsgebietes befinden sich Fernmeldekabel der VSE Verteilnetz GmbH.
•	 Das Sanierungsgebiet befindet sich teilweise (nördlich der Straße Am Kirchenbach) innerhalb der Schutzzone III des geplanten Wasserschutzgebie-

tes Saarlouis-Roden. Eine formale Unterschutzstellung ist jedoch bisher nicht erfolgt. Im Bereich des Fördergebietes befindet sich eine Notwasser-
versorgungsanlage und die Trinkwasserbrunnen liegen ca. 180 m westlich des Gebietes. Auch innerhalb vorgesehener Schutzgebiete sind für die 
baulichen Nutzungen erhöhte Auflagen einzuhalten. Im Rahmen der späteren Umsetzung der geplanten Maßnahmen ist deren Konformität mit den 
Anforderungen an den Grund- und Trinkwasserschutz im Einzelfall zu überprüfen. Entsprechende Auflagen können erst mit Vorlage der endgültigen 
und vollständigen Bauunterlagen erhoben werden.
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•	 Das Kataster für Altlasten und altlastverdächtige Flächen weist im Planbereich mehrere Altlasten beziehungsweise Altlastverdachtsflächen aus, die 
bei der konkreten Umsetzung der geplanten Maßnahmen eine Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde erforderlich machen. Im Einzel-
nen handelt es sich um folgende Teilflächen:

Die genaue Lage der Altlastverdachtsflächen ist der Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz vom 13.02.2023 zu ent-
nehmen.
Es ist frühzeitig zu prüfen, ob die geplanten sensiblen Nutzungen (Kinderspielflächen, Park- und Freizeitanlagen, Wohnen) jeweils mit dem mög-
licherweise von den Altstandorten ausgehenden Gefahrenpotenzial vereinbar sind, bzw. ist bei der Konkretisierung der Maßnahmenvorschläge auf 
weiteren Ebenen wie der Bauleitplanung / Baugenehmigung /späteren Tiefbaumaßnahmen die Begleitung eines Bodensachverständigen gemäß § 
18 BBodSchG sowie die Abstimmung mit der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde erforderlich. Beide Fragestellungen sind durch einen Sach-
verständigen gemäß § 18 BBodSchG, Sachgebiete 2 - 5 der Verordnung über Sachverständige und Untersuchungsstellen für den Bodenschutz und 
die Altlastenbehandlung im Saarland (VSU) in der derzeit gültigen Fassung bewerten bzw. begleiten zu lassen (s. www.resymesa.de).
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•	 Das Sanierungsgebiet wird vom Ellbach, einem Gewässer dritter Ordnung durchflossen. Der Ellbach ist gemäß § 73 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
als Gewässer mit signifikantem Hochwasserrisiko bewertet, für das gemäß § 76 Abs. 2 WHG ein Überschwemmungsgebiet für ein 100-jährliches 
Hochwasserereignis auszuweisen ist. Konkret ist das Gewässer durch die Planungen im Bereich der Brachfläche „In der Großgass“ in der Mühlen-
straße betroffen. Die betroffene Fläche im rückwärtigen Bereich Richtung Margarethenstraße liegt innerhalb des faktischen Überschwemmungs-
gebietes. Für die angedachte Wegeverbindung in Richtung Ellbachtal sowie die Aufwertung der Grünflächen am Ellbach sind die Vorgaben des § 56 
Saarländisches Wassergesetz (SWG) zum Gewässerrandstreifen zu beachten. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz bittet daher generell 
um Vorabstimmung von Maßnahmen in Gewässernähe oder am Gewässer (mögliche Erweiterung Renaturierung) mit dem Fachbereich 2.4 „Ge-
wässerentwicklung und Hochwasserschutz“ des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA).

•	 Das Sanierungsgebiet liegt komplett innerhalb eines landesplanerisch festgelegten Vorranggebiets für Grundwasserschutz (VW). Innerhalb von VW 
sind gemäß LEP, Teilabschnitt „Umwelt“, Eingriffe in Deckschichten zu vermeiden und durch Auflagen sicherzustellen, dass die Trinkwasserver-
sorgung nicht beeinträchtigt wird. Die Ziffern 56 und 57 des LEP sind entsprechend zu beachten.

•	 Im östlichen Bereich des Sanierungsgebiets befindet sich ein landesplanerisch festgelegtes Vorranggebiet für Freiraumschutz (VFS). Dieses VFS 
grenzt nicht nur an, sondern liegt teilweise innerhalb der Gebietsabgrenzung. Die Inanspruchnahme von VFS für Wohn-, Gewerbe- oder Frei-
zeitbebauung sowie die Errichtung von Windkraftanlagen ist unzulässig. Insbesondere vor dem Hintergrund der vorgesehenen Entwicklungs-/ 
Potenzialfläche für Wohnen, die sich innerhalb des VFS befindet, wird frühzeitig darauf hingewiesen, dass eine Bebauung für Wohnzwecke gemäß 
der Ziffer 47 des LEP, Teilabschnitt „Umwelt“, unzulässig und daher auch nicht realisierbar ist. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei 
der Wohnsiedlungsentwicklung die in Ziffer 31ff des LEP, Teilabschnitt „Siedlung“, festgelegten Zielsetzungen zur gemeindlichen Wohnsiedlungs-
entwicklung zu beachten sind.

•	 Hinsichtlich der Entwicklung-/ Potenzialfläche Versorgung/ Infrastruktur wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Ziele und Grundsätze des 
LEP, Teilabschnitt „Siedlung, für die Ansiedlung, Erweiterung und Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen zu beachten bzw. zu 
berücksichtigen sind. Insbesondere die Ziffern 42 (Konzentrationsgebot), 44 (Kongruenzgebot), 45 (Beeinträchtigungsverbot) und 46 (Integrations-
gebot) gelten entsprechend.

•	 Westlich des Sanierungsgebiets befindet sich sowohl ein landesplanerisch festgelegtes Vorranggebiet für Freiraumschutz (VFS) als auch ein Vor-
ranggebiet für Naturschutz (VN). Diese grenzen unmittelbar an den Geltungsbereich an. Es gelten die entsprechenden Zielsetzungen des LEP, 
Teilabschnitt „Umwelt“.
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Die Ergebnisse des Integrierten Städte
baulichen Entwicklungskonzeptes „Soziale 
Stadt“ Roden  fließen als Bestandteil in die-
sen Bericht mit ein. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse erfolgt 
die sanierungsrechtliche Abwägung.

Es wird nach förmlicher Festlegung des 
Sanierungsgebietes empfohlen, im Laufe 
der Umsetzung der Sanierungsmaßnah-
men Erfolgskontrollen durchzuführen (z. B. 
durch Auswertung der Modernisierungs- 
und Instandsetzungsvereinbarungen). Es 
ist ratsam, Stärken und Schwächen der 
Entwicklung zu ermitteln und das ISEK als 
Vorbereitende Untersuchungen (VU) nach 
laufender Beteiligung der Betroffenen und 
der öffentlichen Aufgabenträger in den 
nächsten Jahren fortzuschreiben. 

Fazit
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